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FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

l

1.1

Art der baulichen Nutzun
5 9 Abs. l Nr. l BauGB - $$ 1 - 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. $ 4 BauNVO:
Die Ausnahmen gem. $ 4 BauNVO Abs. 3 1 --4 sind zulässig
Ausnahme 5: Tankstellen sind nicht zulässig.

Z

2. 1

Mass deLbgulichen Nutzung
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB - $$ 16 -- 21a BauNVO)

Als Mass der baulichen Nutzung werden die im Bebauungsplan angegebenen Werte über
Geschossflächenzahl und Grundflächenzahl als Höchstwerte festgesetzt, soweit die
Festsetzungen über die überbaubaren Flächen sowie die Vorschriften der LBauO für
Rheinland - Pfalz nicht zu einer geringeren Ausnutzung zwingen.

2.2 Die Zahl der Vollgeschosse wird für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes
auf höchstens zwei Vollgeschosse festgesetzt.

a

3. 1

Bauweise
(5 9 Abs. l Nr. 2 BauGB - $$ 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise wird für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes als offene
Bauweise festgesetzt.

4

4. 1

4.2

SleUunq der baulichen Anlagen
(5 9 Abs. l Nr. 2 BauGB)

Bauliche Anlagen sind entsprechend der Planzeichnungen parallel zu einer der seitlichen
Grundstücksgrenzen zu errichten.

Die in der Plandarstellung eingetragenen Firstrichtungen sind als zwingende Festsetzungen
verbindlich und kennzeichnen gleichzeitig die Gebäudelängsachse.

ä

5.1

Grösse der Baucirundstücke
($ 9 Abs. l Nr. 3 BauGB)

Die Mindestgrösse der neu zu schaffenden Grundstücke beträgt bei Einzelhäuser
min. 350 m', bei Doppelhäuser min. 270 m'.

a

6.1

.Eläg119Efür Garagen. Stellplätze und Nebenanlaaen
($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB - $5 12 und 14 BauNVO)

Garagen und überdachte Stellplätze sind auf den besonders gekennzeichneten Flächen
und innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.
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6.2

6.2

6.3

Vor den Garagen und überdachten Stellplätzen ist jeweils p.in Stellplatz von mindestens
5.00 m Tiefe (Sraßenbegrenzungslinie -- Garage) vorzusehen.

Nebenanlagen im Sinne des $ 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche zulässig.

Gartenhäuschen (Gesamtgrösse 2.00 x 2.00 x 2.50 m) sind im hinteren Bereich auch
ausserhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

Z Bepflanzunqen
($ 9 Abs. l Nr. 25 BauGB)

7.1 Anpf]anzen von Bäumen und Sträuchem sowie sonstigen Bepf]anzungen $ 9 (]) 25 a, b

Innerhalb des Geltungsbereiches im Bereiclider Flächen fÜr den Straßenverkehr
(Weisenheimer Weg) sind air die Baumreihe Hochstämme entsprechend der Pflanzenliste
zu pflanzen. Der Pflanzstandort ist den Zeichnerischen Festsetzungen zu entnehmen. Eine
Abweichung des Standortes zu beiden Seiten in Baumreihenflucht ist entsprechend der
Ste[[p[atzauRei[ung zu]ässig. Bei der Pflanzung der Hochstämmë sind mindestens dreimal
verschulte Hochstämme mit einem Mindeststammumfang von 16 - 1 8 cm zu pflanzerl
Abgängige Bäume sind nachzupflanzen.

Gemäß der Zeichnerischen Festsetzung ist im nördlichen Abschnitt des Geltungsbereiches
aufder mit der Signatur ,,Anpflanzen von Bäumen und Sträuchem" gekennzeichneten
Fläche für die Baugebietseingrünung eine dichte, mindestens 5-reihige Baum-
/Strauchpflanzung mit Ersatzverpflichtung anzulegen. Der Baum-/Stmuchpflanzung ist
ein mindestens 0,5 m breiter Saum aus vorwiegend Kräutersaatgut oder aus krautigen
Pflanzen vorzulagem. Es ist mindestens l St Süauch / 1,5 m2 und l St Baum / 40 m2 zu
pflanzen. Bei der Pflanzung der Hochstämme sind mindestens dreimal verschulte
Hochstämme mit einem Mindeststammumfang von 14 - 16 cm zu verwenden. Bei der
Pflanzung der Sträucher sind mindestens zweimal verschulte Sträucher in der Größe
1 25/1 50 zu verwenden. Die zur Auswahl stehenden Bäume und Sträucher sind der
Pflanzenliste zu entnehmen.
Innerhalb der privaten Grundstücksflächen sind aufje 1 00 qm der nicht überbaubaren.
dauerhaR zu begrünenden Grundstücksfläche mindestens mit Ersatzverpflichtung zu
pflanzen und dauerhaR zu erhalten:

- l Stgroßkroniger Laubbaum oder
2 St kleinkronige Laubbälime oder

- 25 St Sträucher oder
1 00 qm dicht bodendeckende Pflanzung oder

- eine Kombination der genannten Pflanzenmöglichkeiten.
Bei der Pflanzung der Hochstämme sind mindestens dreimal verschulte Hochstämme mit
einem Mindeststammumfang von 14 - 1 6 cm oder Solitärstammbüsche in der Größe 300 -
350 cm zu verwenden. Die zur Auswahl stehenden Bäume sind der Pflanzenliste zu
entnehmen.

Innerhalb der Privatgrundstücke sind fur die Einfriedung der Grundstücke lebende Hecken
aus Nadelgehölzen unzulässig
Für die Pflanzmaßnahmen sind u.a. folgende Arten zu verwenden:
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Bäume: Aber campestrë (Feldahom), Acer platanoides (Spitzahom), Carpinus betulus
(Hainbuche), Juglans regia (Walnuß), Prunus avium (Vogelkirsche), Pyrus comunis
(Wildbime), Quercus robur (Stieleiche), Tina cordata (Winterlinde), Salix alba (Weiß
Weide), morbus in Sorten, Ulmus carpinifolia(Feldulme) ' '

Sträucher: Amelanchier ovalis (Felsenbime), Berberis vulgaris.(Berberitze), Comus mas
(Komelkirsche), Comus sanguinea(Hartriegel), Corylus avellana(Haselnuß) Crataegus
monogyna (EingriÜeliger Weißdom), Euonymus europaeus (Pfanenhütchen), Lonicera
xylosteum (Heckenkirsche), Ligustrum vulgare (Liguster), Prunus mahaleb
(Weichselkirsche), Prunus spinosa (Schlehe), Rhamnus carthaticus (Kreuzdom), Rosa canina
(Hundsrose), Rosa rubiginosa (Weinrose), Rosa spinosissima (Bibemellrose), Rosa Villosa
(Apfelrose)t Salix caprea (Sal-Weide), Salix purpurea (Purpurweide), Salix vimindis
(Korbweide), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Vibumum opu]us (Schneeba]])

r') Heckenpflanzen für private Grundstücksflächen:
Carpinus betulus (Hainbuche), Ligustrum vulgare (Liguster)

Ranker: Campsis.mdicans (Trompetenblume), Clematis vitalba (Waldrebe), Hedera helix
(Efeu), Lonicera in Sorten (Geißblatt), Parthenocissus in Sorten (Wein), Polygontlm aubertii
(Knöteäch), Wisteäa sinensis(Glyzine), Kletterrosen in Sorten ' '' '' ''' "'''"'

9 (1) ]5 BauGB

Innerhalb der Privatgartenflächen sind die beiden nördlich gelegenen Grundstücks-
parzellen, die derzeit noch keiner Nutzung zugeführt sind, als Obstbaumwiesen
anzulegen. Es sind Obstbaumhochstämme zu verwenden. Es ist l St Obstbaumhochstamm
/ 50 m2 zu pflanzen. Die Flächen sind mit einer Wiesenansaat zu verwhen. Die
Obstbäume und die Wiese sind extensiv zu pflegen. In den ersten zwei Jahren ist air die

81i nuu aura s===Ë='"''"
Zwischen der mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht markierten Fläche und den ''
Obstbaumwiesen ist eine dichte, mindestens 3-reihige Strauchpflanzung mit
Ersatzveipflichtung anzulegen. Es ist mindestens l St Strauch/ 1 ,5 m2 zu pflanzen. Bei
der Pflanzung der Sträucher sind mindestens zweimal verschulte Sträucher in der Größe
125/1 50 zu verwenden. Die zur Auswahl stehenden Sträucher sind der Pflanzenliste zu
entnehmen. Für den Grundstückszugang ist air diejeweilige Parzelle eine Unterbrechung
der Strauchpflanzung aufeiner Länge von 3 m zulässig. "'' ---'-- ---''wö

z.ä

Innerhalb der mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastenden Fläche ist die
Wegefläche mit einer Rasenansaat oder in wassergebundener Bauweise augzufiihren
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7.4 Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich i .S. des

Als Fläche für Ausgleichsmaßnahmen für die Kompensation der innerhalb des
Geltungsbereiches vorgesehenen Eingrine werden zwei Teilflächen der Parzelle Nr. 2125
in einer Größe von insgesamt 2.863 m2 im Bereich des "Dürkheimer Bauches", die bereits
als Ökokontofläche festgelegt wurde, festgesetzt. Fläche l der Gesamtfläche ist als
Wiesenfläche anzulegen und als extensives Dauergrünland zu pflegen und zu entwickeln.
Fläche 2 der Gesamtfläche ist unter Aufgabe der Weidenutzung als extensives
Dauergrünland zu pflegen und zu entwickeln. Die Maßnahmen sind vor dem Eingriffoder
während der Erstellung der Baumaßnahme durchzuführen. Die Planung/Objektplanung ist
mit den Naturschutzbehörden abzustimmen.

Die innerhalb des Geltungsbereiches vorgesehenen Baumpflanzungen im Bereich der
Verkehrsflächen sind Ausgleichsmaßnahmen für die vorgesehenen Eingrine insbesondere
in das Orts- undp,andschaftsbild.

Die innerhalb der Privatgartenflächen vorgesehenen Obstbaumwiesen sind Ausgleichs-
maßnahmen air die vorgesehenen Eingrine in das Arten- und Biotopschutzpotential und
in das Orts- und Landschaftsbild
Die innerhalb des Geltungsbereiches vorgesehenen Baum-/Stmuchpflanzungen im
nördlichen Abschnitt des Geltungsbereiches und die extensive Dachbegrünung sind
Maßnahmen zum Ausgleich air die Eingrine insbesondere in das Arten- und
Biotopschutzpotentia], das Klimapotential und in das Landschafts- und Ortsbild
Die Durchführung der Maßnahmen im Bereich der Privatgartenflächen sind vor
Errichtung des Neubaugebietes (Vorstrukturierung von Bauerwartungsland) oder zeit-
gleich durchzuführen. Die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich innerhalb der
Straßenverkehrsflächen werden den Grundstücken innerhalb des Bebauungsplan-
geltungsbereiches zugeordnet.

7. 5 135 a -- 135 c BauGB

Die Kosten der fur die unter Punkt 7.1- 7.4 genannten Flächen und Maßnahmen zum
Ausgleich ($ 9 (la) BauGB) sind von den Grundstückseigentümem der bisher unbebauten
privaten Gnmdstücksparzellen aufzuwenden. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt
mit Ausnahme der Maßnahmen innerhalb der privaten Grundstücksflächen durch die
Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim.
Grundlage air die Erhebung der;Kostenerstattungsbeiträge gemäß $ ] 35 a -- 1 35 c BauGB
durch die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim ist die Satzung "Satzung der
Ortsgemeinde Erpolzheim" in derjeweils gültigen Fassung

Siehe landespfjegerischen Begleitplan und sh. Festsetzung landespflegerischen
Begleitplan
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g Höhenlage der baulichen Anlaclen
($ 9 Abs. 2 BauGB)

8. 1 Die Erdgeschossfussbodenoberkante darf höchstens 0.80 m über Oberkante ausgebauter
Straßenbegrenzungslinie liegen. Als Meßpunkt ist die Mitte der Baugrundstücksbreite an
der Straßenbegrenzungslinie festgelegt.

8.2 Die maximal Traufhöhe wird definiert als der Schnittpunkt zwischen OK
der Aussenkante Fassade.
Die Traufhöhe darf maximal betragen:
1. Geschoss + Sockel + Kniestock = 4.45 m (3.15 + 0.80 + 0.80)
Die Firsthöhe darf max. 1 0.00m betragen.

Dachhaut und
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Aussehe Gestaltung der baulichen Anlagen
($ 8&l:Bauo)

!

1.1

Dachgestaltuna
($ 88bs. l Nr. l LBauO)

Als Dachform (DF) sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes nur
Satteldächer und Walmdächer zulässig. Auf Garagen und untergeordneten Nebenanlagen
im seitlichen Baulich sind Pult- und Flachdächer zulässig.

1.2

1.3

Die Dachneigung muss mindestens 30' und darf höchstens 45' betragen

Dachaufbauten (Dachgauben) sind ab einer Dachneigung von 35 Grad bis zu einer
maximalen Breite von 1 ,50 m zulässig:
Innerhalb einer Dachfläche körlnen mehrere gleichwertige Dachaufbauten kombiniert
werden, wenn ihre Gesamtbreite die halbe Länge der Dachfläche nicht überschreitet.

1.4 Dacheinschnitte sind bis zu 40 % der Dachlänge zulässig, gemessen von der größten
Öffnungsweite, parallel zur Firstrichtung.
Der Abstand zum Ortgang muß mindestens 1.50 m betragen.

1 .5 Ubereinander angeordnete Dacheinschnitte und Dachaufbauten sind unzulässig

2

2.1

Dacheindeckunci
($ 88 Abs. l Nr. l LBauO)

Die Dächer sind mit naturroten Tonziegeln oder Betondachsteine einzudecken

g

3.1

.DgQ!!!!bgrstand und Traufausbildun
($ 88 Abs. l Nr. l LBauO)

Der Dachüberstand an der Traufseite darf nicht weniger als 40 cm und am Ortgahg nicht
weniger als 20 cm betragen.
Traufen in Kastenform sind unzulässig.

4

4.1

Vorqartenqestaltun
($ 88 Abs. l Nr. 3 LBauO)

Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke zwischen der Straße und den
Gebäuden sind als Vorgarten landschaftsgärtnerisch als Rasenfläche mit lockeren
Stauden- und Buschgruppen zu gestalten.

4.2 Im Vorgarten ist eine Einfriedungvon max. 1.20 m zulässig. ($ 88 Abs. l Nr. 7 LBauO)
Vorgeschlagene Einfriedung:

l .Lebende UmzäuD.ung
2.Holzzäune (Staketen, senkrechte Bretter etc.)

4.3 Sein. Einfriedigenden müssen als Maschendraht oder Jäger
Holz -- Pfosten, H = max. 1 ,80 m ausgeführt werden.

Zaun mit Naturstein oder
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ä

5.1

Alnsere Gestaltunci
($ 88 Abs. l Nr. l LBauO)

Folgende Materialien sind bei der äusseren Gestaltung der baulichen Anlagen unzulässig

Materialien mit glänzender Oberfläche wie z.B. glasierte Keramikplatten
KunststoH-, Asbestzement-, Teerpapp- oder Metallaussenwandverkleidungen, sowie
Verkleidungen aus Marmor- oder Kunststeinplatten, Holzverkleidungen an Giebel und
Strassenseiten

Fensterumrahmung aus Holz
Glasbausteine in Fenstern zum öffentlichen Strassenraum

5.2 Folgende Materialien sollen hauptsächlich Verwendung finden

Putz als Glattputz oder Kellerwurf, Sandstein oder Sandsteinähnliche Materialien

5.3 Fenster sind nur als stehende Formate zur Straßenseite zulässig



DIPL. ING. WOLFGANG HÖHLE

DIPL. ING. MANFRED RÖDDEL
ARCHE HK 'ËN- S TADW LAN ER- INNEN TEURE

67256 WISmHaM AM SANhBMNHOFSm.23

HL 0635}- 6618 - FAX. 0635F6610

x/Of..:l : l l:. life Q?
A:Z äe'-6/:ß.JË+'.Ja/H:"

"WEISENHEIMER -WEG ÄNDERUNG
UND -'ERWEITERUNG"  

\a6TU.UNG aH8NDaAT/AUSSalUW            
WRGEmUaJNG $ 3 AB. l BAUM            
UmHaNG 'lm $ 4 ABS l BAUA            
O€:FUWaIE XUSEaJNG S 3 ABS 2 BAUM            
HDaJLUa FAWNG            

             
         



GEMEINDE Erpolzheim
B- PLAN "Weisenheimer We

BEGRUNDUNG
l u. Erweiteruna"Anderun

Seite l von 2

BEGRUNDUNG

Mit der Bebauung der Flurstücke 1671/3 und 1671 , sowie zwischen dem Flurstück
1 154/3 und 1 108/6 wird eine Abrundung des Ortes nach Nordosten erreicht.
Die landwirtschaftliche Aussiedlung auf Flurstück 1 1 08/6 wurde aufgelöst.
Aus diesem Grunde ist ein Abstand zum Flurstück 1 1 08/6 nicht mehr erforderlich.
Der Bebauungsplan ist aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der
VG - Gemeinde entwickelt.
Das Grundstück PI. Nr. 1 1 14 wird nicht vom Geltungsbereich des Flächennutzungsplans
erfasst

2. Umfang und Merkmale des Bauaebietes

Das gesamte Plangebiet wird von ca. 1 .1 5 ha auflT5 ha vergrößert

Das Plangebiet grenzt an das bestehende Dorfgebiet im Süden und Westen, sowie im
Nordwesten an den Bebauungsplan Raiffeisenstr. Ort an.
Das Plangebiet wurde deshalb, als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.
Im Bereich des Gebietes C ist ein größeres Grundstück mit 4 zul. Wohneinheiten (max.)
gebildet worden, um auch Betriebe des Beherbergungsgewerbes zu ermöglichen.
Die restlichen Grundstücke sind als eingeschoßige Einzelhäuser (l Grundstück als
Doppelhaus) mit ausgebauten Dach vorgesehen.
Durch Festlegung der Trauf- und Firsthöhe wird eine Anpassung an den bestehenden Ortsrand
erreichtr

E rschließunci

Verkehrsmäßig wird das Gebiet über den Weisenheimer Weg und die Raiffeisenstrasse
erschlossen
Das Gebiet wird verkehrsberuhigt gestaltet und ausgebaut, einschl. Verkehrsgrün und
Parkplätzen.
Die Wasserversorgung wird als Ringleitung ausgeführt.
Die Schmutzwasserentsorgung wird ebenfalls ergänzt.
Die Pfalzwerke AG wird eine Erdgasversorgung, sowie eine Stromverkabelung durchführen

4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pfleae und zur Abwicklun von Natur und Landschaft

Siehe landespflegerischen Begleitplan
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5. Umleauncisverfahren

Nach der Offenlegung des Bebauungsplanes "Weisenheimer Weg Änderung l und
Erweiterung" soll zunächst mit den betroffenen Grundstückseigentümern in einer
Anliegerversammlung die Möglichkeit einer freiwilligen Baulandumlegung geklärt werden, mlt
dem Ziel einer möglichst schnellen Realisierung der Erschliessung und Beginn der
Bautätigkeit.
Sollte eine freiwillige Baulandumlegung nicht realisierbar sein. beabsichtigt die Gemeinde die
Bodenordnung nach den Verfahrensvorschriften des BauGB $ 45 ff. über die Umlegung
einzuleiten und durchzuführen

6 BESTATIGUNGSVERMERK

Diese Begründung hat zusammen mit den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes an dem Verfahren nach $ 3 und 4 BauGB teilgenommen. Diese

. Begründung wurde durch Beschluss des Gemeinderates vonn3..!i=3i114 gebilligt.

Hinweis:
Begründung

}lanungsbeitrag ist Bestandteil der



Az . : 610-13/E/IVa -R

Begründung

zum Bebauungsplan 'lfeisenheimer Weg' der Ortsgemeinde Erpolzheim

1. Di.e Aufstelllung des Bebauungsplanes erfolgt aus folgendenG r i] n d e n

Um dem Bedarf an baureifen Grundstijcken in der Oi'tsgemei.nde
Erpolzheim gerecht zu werden und Lücken in der vorhandenen
Bebauung zu schli.eßen, hat der Rat der Ortsgemeinde Erpolz-

xhelm in seiner Sitzung -vom 05x02x86 dte Aufstell:ung des
Bebauungsplanes "Wei.senheimer Weg" beschlossen.

Die beabsichtigte Bebauung stellt ei.ne Abrundung des Ortes
nach Nordosten dai' . '

Der Bebauungsplan ist aus dem "Änderungsplan ll zum rechts-
kräftigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Freinsheim"
e ntwi. c k e it .

2 Umfang und Merkmale des Baugebietes

Das gesamte Plangebiet umfaßt eine Fläche von ca. 1,15 ha
Davon verbleiben ca. 0,65 ha in der bi.sherigen Nutzung als
weinberge

BauplätzelacherXsilost] ich des Weisenheimer Weges i.n vier

'/ Das Plangebiet grenzt an das bestehende Dorfgebi.et an und
wurde deshalb als Allgemeines Wohngebiet geplant.

In Anpassung an die bereits bestehende Bebauung zur zur Gestal
tung des Ortsrandes sieht der Bebauungsplan eingeschossigeEinzelhäuser mit ausgebautem Dach vor

3. Verkehrsmäßig wird das Baugebiet durch den bestehenden und
ausgebauten "Weisenheimei' Weg" erschlossen.

Die Wasserversorgung ist durch eine Ringschließung mit Anschluß
an vorhandene Leitungen Kreuzung "von-Maul'er-Straße/Weisen-
heimer Weg" über "Raiffeisenstraße" pi'oblemlos möglich.

Die2Ko000n.fur die Wasserversorgung betragen voraussichtlich

Der Anschluß der' Entsorgungsleitung an den Sammler in der
"von-Maurer-Straße" und den "Weisenheimer Weg" (sijdlicher
Tei.l) i.st ebenfa]]s pi'ob].emlos möglich. ''



DieaKosj.cntfuchdDe VerlOgung.di.eses Anschlußkanals betragen

durchfi)hren ke AG wird eine Verkabelung der Stromversorgung

!:::: :=::;"::g'::,!::g::;"g=-:::.:f:::X::*..":;.':g::R:?;'.',
Erpolzheim , den 14 . 10 . 1986
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Bestätigung

111 ill llilli ll!€11 11Ëlil:sil :l i:ll=ii:lll llllilil i;li ;''"
27. 10. 1986 - 28 . zi. 1986

öffentlichnsuraemenener Verbandsgemeindeverwaltung Fi'einsheim

Die Auslegung wurde im Amtsbl.att der Verbandsgemeinde Freinsheim
vom 16.10.1986 öffentli.ch bekanntgemacht. ' ''' ' ''"'/" '~

Erpolzhei.m , den 01 . 12 . 1986

8
3

,,rf'':

Ortsbürgermeister
ra.,.

/. \.i'f::;;' \l:.i

Diese Begründung ist Bestandteil
des am ..{Z?'..4P:.1ll?'.. angezeigten
Bebauungsplanes.
Kreisverwaltung Bad DürkQqinl
Bad Dürkheim, den .g.g':.ZZ:.aZ
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